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Politische Gemeinde 
 

Flurlinger
Sprechstunde des Gemeindepräsidenten 

9. Februar 2026, 18.00 – 18.30 Uhr, Gemeindehaus 

Meldepflichten / Hundesteuer 2026 
 

Hundesteuer 
 

Hundehalterinnen und Hundehalter erhalten im Feb-
ruar 2026 eine Rechnung. Die Hundesteuer beträgt  
Fr. 150 pro Jahr und Hund. Haben Sie einen Hund, aber 
keine Rechnung erhalten? Bitte melden Sie sich bei der 
Gemeindeverwaltung. Bei verspäteter Einzahlung wird 
eine zusätzliche Gebühr von Fr. 20.00 erhoben. Falls Ihr 
Hund gestorben ist, melden Sie dies bitte der Ge-
meinde und der AMICUS. 
 

Befreiung von der Hundesteuer 
 

Die Halterinnen und Halter von Hunden nach § 25 
Hundegesetz reichen der Gemeinde die für die Befrei-
ung von der Abgabe erforderlichen Unterlagen bis am 
10. Februar 2026 ein. Fragen dazu beantwortet Ihnen 
die Gemeindeverwaltung gerne (Telefon 052 647 01 05 
oder E-Mail info@flurlingen.ch). 
 

Meldepflicht an die Gemeinden sowie an die AMICUS 
 

Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, 
Hunde, die älter als 3 Monate sind, innert 10 Tagen bei 
der Gemeinde anzumelden. Innert der gleichen Frist 
müssen Namens- und Adressänderungen, Besitzer-
wechsel sowie der Tod des Hundes gemeldet werden. 
Die Meldungen können am Schalter der Einwohner-
kontrolle, telefonisch oder im Onlineschalter auf 
www.flurlingen.ch gemeldet werden. Ebenfalls innert 
10 Tagen sind Handänderungen (Abgabe und Über-
nahme), Ausfuhr ins Ausland und der Tod des Hundes 
direkt der AMICUS zu melden (www.amicus.ch / per E-
Mail: info@amicus.ch, Telefon 0848 777 100).  
 

Sie sind zum ersten Mal Hundehalter, 
was müssen Sie tun? 
 

Melden Sie sich bei der Gemeinde und teilen Sie mit, 
dass Sie neu Hundehalter sind. Die Gemeinde nimmt 
anschliessend die Erstregistrierung bei AMICUS vor. 
Ihr Tierarzt erfasst anschliessend Ihren Hund im  
AMICUS. 
 

Kennzeichnung (Mikrochip) 
 

Die Kennzeichnung muss spätestens im Alter von 3 Mo-
naten oder vor der Abgabe aus der Geburtsstätte von ei-
nem Tierarzt vorgenommen werden. Diese melden die 
mit der Kennzeichnung erhobenen Daten direkt der 
AMICUS.  

 

 
Hilari-GV vom 14. Januar 2026 
Hinweise zum Bericht in den 
Schaffhauser Nachrichten 
 

In den Schaffhauser Nachrichten vom 16. Januar 2026 
wurde geschrieben, dass der Antrag von der RPK und 
der Antrag vom Gemeinderat am absoluten Mehr schei-
terten. Das ist nicht korrekt. Es gilt das relative Mehr. 
 

Der folgende Antrag der RPK wurde mit 85 Stimmen 
angenommen und ging in die Schlussabstimmung. 
 

Der Budgetposten «Eiserner Steg Brückensanierung 
Ausschreibung» von Fr. 100'000.-- wird gestrichen. Auf-
grund der geringfügigen Auswirkung (Fr. 2'500.--, Ab-
schreibe-Frist 40 Jahre) wird auf eine Anpassung der 
Abschreibungstabelle verzichtet. 

 

Amtliche Bekanntmachung 
von Beschlüssen der 
Hilari-Gemeindeversammlung 
vom 14. Januar 2026 
 

A. Einheitsgemeinde 
 

1. Budget 2026, Genehmigung mit Änderung 

(Dem Antrag der RPK betr. Streichung Budget-
posten „Eiserner Steg Brückensanierung, Aus-
schreibung“ Fr. 100‘000.-- wurde zugestimmt.) 

 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andel-
fingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen, 
 

 wegen Verletzung von Vorschriften über die po-
litischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Ta-
gen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen 
(§ 19 Abs. 1 lit. c i.V. mit § 21a VRG) 

 

 und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen,  
unrichtiger oder ungenügender Feststellung des 
Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der an-
gefochtenen Anordnung innert 30 Tagen 
schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 
VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 
Abs. 1 VRG). 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen. 
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Flurlingen, Neubau Bushaltestelle 
AROVA, Öffentliche Planauflage 
mit Rechtserwerb, Flurlingen 
 

Das genannte Projekt wird gemäss 
§ 16 und 17 StrG öffentlich aufgelegt. 
 

Das Gelände der AROVA wird heute über zwei Zufahr-
ten erschlossen. An der nördlichen Zufahrt befindet 
sich auch die bestehende Bushaltestelle AROVA. Im 
Zuge der Projektentwicklung sind auf dem Areal der 
AROVA diverse Baumassnahmen vorgesehen, die zu-
künftig auch auf den Standort der Bushaltestelle Ein-
fluss nehmen. Zudem wird von Seiten der Gemeinde 
Flurlingen die Verschiebung der Haltestelle in Richtung 
Süden angestrebt, um eine bessere Anbindung an das 
Dorf zu gewährleisten. 
 

Der neue Standort der Bushaltestelle ist im Bereich des 
Knotens zur Neustrasse als Fahrbahnhaltestelle vorge-
sehen. Beide Haltekanten werden mit einem 22 cm An-
schlag des Zürich-Bords versehen. Die Anordnung der 
Haltepunkte erfolgt auf gleicher Höhe. Stirnseitig wird 
südlich zur Bushaltestelle ein Fussgängerstreifen ange-
ordnet. Hierzu soll die bestehende Fahrspurtrennung 
mit einer Fussgängerfurt ausgebildet werden. 
 

Beidseitig der Fahrbahn verlaufen Rad-/Gehwege. Für 
den westlichen Haltepunkt ist eine zusätzliche Verbrei-
terung im Bereich des Warteraums vorgesehen, um den 
Velofahrer daran vorbei führen zu können. 
 

Angaben zur Auflage 
 

Gemeinde Flurlingen, Dorfstrasse 36, 8247 Flurlingen 
 

Das Projekt ist, soweit möglich, vor Ort ausgesteckt. Die 
Projektunterlagen und der Landerwerbsplan liegen, 
nebst einem Verzeichnis sämtlicher für die Abtretung 
von Rechten oder für die Leistung von Beiträgen in An-
spruch genommenen Personen sowie der an sie gestell-
ten Ansprüche, zur Einsicht auf. 
 

Die Unterlagen sind zu Informationszwecken und ohne 
Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit auf der 
Homepage des Kantons unter www.zh.ch/strassenpro-
jekte digital einsehbar. Massgebend sind einzig die kon-
kret aufliegenden Unterlagen. 
 

Rechtliche Hinweise 
 

Gegen das Projekt kann innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich per Briefpost bei der Kontaktstelle Einspra-
che erhoben werden. Mit der Einsprache können alle 
Mängel des Projektes geltend gemacht werden. Zur 
Einsprache ist berechtigt, wer durch das Projekt be-
rührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen 
Änderung oder Aufhebung hat. Die Einsprache muss ei-
nen Antrag und dessen Begründung enthalten. Allfällige 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit als 
möglich beizulegen (§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG, LS 
175.2). Einsprachen gegen die Enteignung sowie  

Begehren um Durchführung von Anpassungsarbeiten 
sind von den direkt Betroffenen ebenfalls innerhalb der 
Auflagefrist bei der Kontaktstelle einzureichen (§ 17 
StrG; §§ 21 ff. VRG). 
 

Ergänzende rechtliche Hinweise 
 

Ergänzende rechtliche Hinweise innerhalb der Auflage-
frist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer 
oder sonst wie in ihrem schutzwürdigen Interesse be-
rührte Personen, Gemeinde sowie andere Körperschaft 
oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen das Pro-
jekt bei der Gemeindeverwaltung Flurlingen, 
Dorfstrasse 36, 8247 Flurlingen zuhanden Kanton Zü-
rich, Baudirektion, Tiefbauamt, Projektieren und Reali-
sieren, Sektion PM Nord, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, 
schriftlich und mit Begründung Einsprache erheben. 
 

Einsprachen / Frist und Gegenstand: 
 

Einsprachen gegen die Enteignung sowie Entschädi-
gungsbegehren, Bestreitungen von Beitragsforderun-
gen und Begehren um Durchführung von Anpassungs-
arbeiten müssen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist 
eingereicht werden. Unterlässt ein Grundeigentümer 
diese Einsprachen, wird gemäss § 23 Abtretungsgesetz 
angenommen, er sei mit der ihm zugemuteten Abtre-
tung bzw. der gestellten Beitragsforderung einverstan-
den und anerkenne mit Bezug auf seine eigenen An-
sprüche zum Voraus die Richtigkeit des Entscheides 
der Schätzungskommission. 
 

Enteignungsbann: 
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung des Bau-
planes an darf, Notfälle vorbehalten, ohne Einwilligung 
des Kantons an der äusseren Beschaffenheit des Abtre-
tungsgegenstandes keine wesentliche, mit Beziehung 
auf die rechtlichen Verhältnisse desselben aber gar 
keine Veränderung vorgenommen werden. Allfällige 
Streitigkeiten entscheidet der Bezirksgerichtspräsident 
im summarischen Verfahren nach freiem Ermessen. 
Der Expropriant hat für den aus dieser Einschränkung 
des freien Verfügungsrechts hervorgegangenen Scha-
den Ersatz zu leisten. Nach Ablauf zweier Jahre vom 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung an ist der Ab-
tretungspflichtige nicht mehr an diese Einschränkung 
gebunden. 
 

Veränderungen am Abtretungsobjekt, welche im Wider-
spruch mit diesen Vorschriften vorgenommen würden, 
sind bei der Ausmittlung der Entschädigungssumme 
nicht zu berücksichtigen und verpflichten zum Ersatz 
des dem Exproprianten hieraus entstehenden Scha-
dens. 
 

Frist: 30 Tage / Ablauf der Frist: 23.02.2026 
 

Kontaktstelle 
 

Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, Projektieren 
und Realisieren, Sektion PM Nord, Walcheplatz 2, 8090 
Zürich  
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Erinnerung: Infoveranstaltung 
Dienstag, 27. Januar 2026 
19.00 Uhr, Rheintalsaal 

Teilrevision Nutzungsplanung, 
Gesamtrevision kommunaler Richt-
plan Verkehr, Aufhebung Gesamtplan 
 

Der Gemeinderat hat sich im vergangenen Jahr intensiv 
mit der kommunalen Orts- und Verkehrsplanung ausei-
nandergesetzt. Inzwischen konnten die Teilrevision der 
Nutzungsplanung inkl. Bau- und Zonenordnung sowie 
der kommunale Verkehrsrichtplan inkl. Aufhebung Ge-
samtplan zuhanden der öffentlichen Auflage und der 
kantonalen Vorprüfung verabschiedet werden. 
 

Die öffentliche Auflage- und Anhörungsfrist von 60 Ta-
gen dauert vom 16. Januar bis 18. März 2026. Im Weite-
ren wird auf die Publikationen in den Flurlinger Noti-
zen und dem Amtsblatt des Kantons Zürich verwiesen. 
 

 
 

 

 

An der Infoveranstaltung vom Dienstag, 27. Januar 2026, 
19.00 Uhr, Rheintalsaal, besteht die Möglichkeit, sich 
über die geplanten Anpassungen zu informieren. 
 

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung dazu herzlich 
ein und freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen. 

 
Bevölkerungsstatistik 2024/2025 
 

Einwohnerbestand per 31.12.  2024 2025 
Schweizer  1255 1232 
Ausländer  261 259 
Total  1516 1491 

 
 

 

 
 

 
  

 

gläristag vorbi - hilarisprüze seit: 
DANKE VIELMOL ! 

 

 
 

DANKE 
 a alli wo mit eme bitrag wieder zum 
glinge vo dä sprüze 2026 bitreit händ!  

 

AKTE 2027 isch eröffnet 
„ich ha öpis luschtigs gseh oder ghört 

da tuen ich grad notiere und lohs bi dä hilari 
sprüze archiviere! 

ich muess nüme dra denke und bi dä redaktion 
is äs platziert, 

neus hilarisprüze-fuetter isch somit garantiert  
 

eui hilarisprüze 
 

redaktionsschluss für sprüze 2027 
isch dä 24. dezember 2026!! 

 
hilarisprueze@gmx.ch 

 
äs hät no äs paar wenigi exemplar. wer no keini 

hett dä dörf sich bi dä hilarisprüze melde 
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Einladung Kandidierende  
persönlich kennenlernen 
Donnerstag, 12. Februar 2026, 
20.00 Uhr, Rheintalsaal 
 

Der Verein «Attraktives Flurlingen» versteht sich als 
Plattform für den sachpolitischen Dialog in unserem 
Dorf. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen vom  
8. März bieten wir interessierten Kandidatinnen und 
Kandidaten die Möglichkeit, sich der Stimmbevölke-
rung vorzustellen.  
 

Machen Sie sich ein Bild von den Flurlingerinnen und 
Flurlingern, die bereit sind, sich im Gemeinderat, in der 
Schulpflege sowie in der Rechnungs- und Geschäfts-
prüfungskommission (RGPK) zu engagieren.  
 

Im Anschluss an die Vorstellungsrunde sind Sie herz-
lich zu einem Apéro eingeladen, der auch die Möglich-
keit für persönliche Fragen und Gespräche bietet.  
 

www.attraktives-flurlingen.ch 

 

 
  

 

Training, Wettkampf und Kameradschaft 
 

Jungschützenkurs 2026 
Gewehr Distanz 300m 

 

Auch dieses Jahr führen wir 
Schützen Flurlingen - Uhwiesen 

einen Ausbildungskurs  
für Schweizerinnen und Schweizer  

ab 15 Jahren (Jahrgang 2011)  
bis 20 Jahre (Jahrgang 2006)   

durch 
 

Am Mittwoch, 11. Februar, 19.00 Uhr, 
findet eine Info im Schützenhaus  

„Im Chüele Tal“ statt. 
 

Im Kurs besteht die Möglichkeit, den 
 interessanten Schiesssport 

kennenzulernen und erfolgreich auszuführen. 
 

Die Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen 
werden von bestens ausgebildeten Kursleitern 
instruiert, trainiert und betreut. Das Sportgerät 

„Stgw 90“ wird zur Verfügung gestellt. 
 

Die Trainings finden von Mitte März bis Ende Oktober, 
in der Regel am Samstag-Nachmittag,  

in der modernen Schiessanlage  
„im Chüele Tal“ in Flurlingen statt. 

 

 Natürlich besteht auch die Möglichkeit ausser-  
halb des Kurses mit den Aktivschützen zu trainieren  

oder mit den Vereinsmitgliedern an auswärtigen 
Schiessanlässen teilzunehmen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  Hast Du Fragen? 
Gerne stehen wir für Auskünfte und  

das Beantworten von Fragen zur Verfügung. 
 

florian.reichert@gmx.ch   
oder Tel. 078 795 00 42 

 

Am einfachsten, besten aber ist, Du kommst zur 
 

Informationsveranstaltung am 

Mittwoch, 11. Februar um 19.00 Uhr ins  

Schützenhaus „Im Chüele Tal“  

in Flurlingen 
 

Die Anmeldung für den Kurs wird vor Ort oder  
per E-Mail gerne entgegengenommen. 

 

Kurs - Anmeldeschluss ist   
Dienstag, 3. März 2026 

 

Wir würden uns sehr freuen, Dich im JS-Kurs 
begrüssen zu dürfen! 

 
 

Schützen Flurlingen – Uhwiesen 
www.schützen-flurlingen-uhwiesen.ch 

 

Verein «Attraktives Flurlingen» 
 

Flurlingen mitgestalten –  
jetzt Mitglied werden! 

 

 Ich will vertiefte Informationen vor 
Gemeindeabstimmungen und Wahlen 
 

 Ich will bei Entwicklungsthemen offen und 
konstruktiv mitdiskutieren 

 

 Ich will meine Ideen für ein attraktives  
Flurlingen einbringen  
 

Dann bist Du bei uns genau richtig – ob frisch 
zugezogen oder schon lange hier. Auch junge 
Mitglieder sind herzlich willkommen – es geht 
um Eure Zukunft! 
Wir setzen uns ein für eine sachliche,  
transparente und lebendige Gemeindepolitik – 
eine gelebte Demokratie. Unser Verein… 
 

 informiert über aktuelle Themen in Flurlingen 
 organisiert Diskussionsveranstaltungen 
 und Referate 
 holt Meinungen und Bedürfnisse der 
 Bevölkerung ab 
 pflegt den Austausch mit Behörden und  
 unterstützt bei der Suche nach geeigneten  
 Behördenmitgliedern 
 

Mehr erfahren oder 
direkt Mitglied werden: 
 QR-Code scannen oder 
 www.attraktives-flurlingen.ch 
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Sammlung von Alteisen, Altöl und 
Bauschutt am 30. Januar 2026 
 

Am Freitag, 30. Januar 2026 findet im Werkhof Flurlin-
gen von 16.00 bis 18.00 Uhr die Alteisen- und Altöl-
sammlung statt. Es können auch Kleinmengen von Bau-
schutt abgegeben werden. 

 

 
 
Ihre Gemeinde-Spitex für 
Pflege- und Betreuung zu Hause 
Dachsen, Feuerthalen-Langwiesen, 
Flurlingen, Laufen-Uhwiesen   
 

Fusspflege 
für Seniorinnen und Senioren 
 

Freitag, 23. Jan. 2026, ab 13.30 Uhr 
im «Stübli», Dorfstr. 39, Flurlingen 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine 
Anmeldung bis am Mittwoch der entsprechenden 
Woche bei Sylvia Baur, Tel. 052 659 47 76 
 

Weitere Dienstleistungen  
der Spitex am Kohlfirst: 
 Krankenpflege / psychosoziale Pflege /  

Krankenmobilien 
 Wundpflege durch Wundexpertin / 

Palliative Care / Onkologie 
 Informations-, Beratungs- und 

Koordinationsstelle 
 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 
Spitex am Kohlfirst 
Telefon 052 647 20 50 
info@spitex-am-kohlfirst.ch  
www.spitex-am-kohlfirst.ch 

 

bfu: Schneesport auf der Piste 
 

Skifahren, Snowboarden oder Schlitteln: Wer auf Bret-
tern und Kufen Unfälle verhindern will, nimmt Rück-
sicht auf andere und braucht eine gute Ausrüstung. 
Die Tipps der BFU zeigen, worauf es ankommt. 
 

 

 

Die wichtigsten Tipps 
 

 Geschwindigkeit anpassen und den anderen genü-
gend Raum lassen 

 Helm tragen – auf dem Schlitten genauso selbstver-
ständlich wie auf Ski und Snowboard 

 Beim Skifahren: Skibindungseinstellung jährlich 
kontrollieren lassen 

 Beim Snowboarden: Als Einsteiger/-in einen Hand-
gelenkschutz tragen 

 Beim Schlitteln: Am besten mit einem Rodel schlit-
teln 

 

Auf der Ski- oder Schlittelpiste kommt es leider jedes 
Jahr zu vielen Unfällen. Das Unfallrisiko und die Un-
fallschwere lassen sich aber reduzieren.  
 

Ein geringeres Unfallrisiko hat, wer seine Fähigkeiten 
richtig einschätzt, anderen auf der Piste genügend 
Raum lässt und Rücksicht nimmt. Das bedeutet auch, 
das Tempo dem eigenen Können sowie den aktuellen 
Verhältnissen anzupassen – besser etwas langsamer, 
dafür sicherer fahren.  
 

Kommt es dennoch zu einem Unfall, schützt ein Helm. 
Der gehört beim Schlitteln genauso auf den Kopf wie 
beim Skifahren und Snowboarden.  
 

Skiausrüstung: Jedes Jahr die Skibindung in einem 
Fachgeschäft einstellen und auf einem Bindungsein-
stellprüfgerät kontrollieren lassen. Ein Fachgeschäft, 
das nach dem Service die BFU-Skivignette auf die Ski 
klebt, garantiert die richtige Einstellung und Kontrolle 
der Bindung 
 

Snowboard-Einsteigerinnen und -Einsteiger schützen 
sich zusätzlich mit Handgelenkschutz 
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Freitag, 23. Januar 2026 
 Fusspflege für Seniorinnen & Senioren im Stübli / 

ab 13.30 Uhr / Dorfstr. 39 / Spitex am Kohlfirst 
 

Dienstag, 27. Januar 2026 
 Infoveranstaltung Teilrevision Nutzungsplanung / 

19.00 Uhr / Rheintalsaal 
 

Freitag, 30. Januar 2026 
 Alteisen-, Altöl- und Bauschuttsammlung /  

16.00 – 18.00 Uhr / Werkhof / Gemeinde Flurlingen 
 

Mittwoch, 4. Februar 2026 
 Mittagstisch für Jung und Alt / 12.30 - 14.30 Uhr / 

Begegnungszentrum Mesmerschüür Laufen 

Impressum / Redaktionsschluss für nächste Ausgabe 
Impressum: Gemeinde Flurlingen 

Artikel/Inserate an: Gemeindekanzlei, Dorfstrasse 36, 
8247 Flurlingen,  

Telefon 052 647 01 01, E-Mail info@flurlingen.ch 
www.flurlingen.ch 

 
 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Flurlingen 
Druck: LANDOLT AG, Grafischer Betrieb, Feuerthalen 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
 

Montag, 2. Februar 2026 
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